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AHV/IV zumindest für Ver-
heiratete noch kaum erreicht.

Die Auskünfte im Ratgeber
der Zeitlupe müssen sich auf
Hinweise auf die rechtlichen
Grundlagen beschränken,
während konkretere Aussa-

gen nur aufgrund der Ren-

tenunterlagen möglich wä-
ren. Sicher kann Ihnen Ihre
Ausgleichskasse dazu mehr
Einzelheiten mitteilen, wobei
auch solche Auskünfte nur
unter Vorbehalt künftiger
Änderungen der Rechts-

grundlagen erfolgen können.

Dr. fur. R«do//T«or

Recht
Berichtigung
Im Artikel «Enterbung» in der

Zeitlupe 4/98, S. 53/54, hatte
ich folgendes ausgeführt:
«Hingegen könnte der zweit-
versterbende Ehegatte in
einem Testament die Enkelkin-
der auf den Pflichtteil setzen.

Der Pflichtteil der Nachkom-
men beträgt gemeinsam 1/4 der
Erbschaft. Die beiden Enkel-
kinder haben somit zusammen
einen Pflichtteil von ^/g. Der
zweitversterbende Ehegatte
könnte somit mittels Testa-

ment s/g der Erbschaft Ihrem
älteren Sohn zuweisen.»

Ein Leser bittet mich, die

genannten Bruchteile V4, s/g

und s/g näher zu erläutern.
Diesem Ersuchen komme ich
gerne nach, da sich in den Ar-
tikel der Druckfehlerteufel
eingeschlichen hat. Der eine
Satz hätte richtig so lauten
müssen: «Der Pflichtteil der
Nachkommen beträgt ge-
meinsam 5/4 (und nicht 1/4)

der Erbschaft.» Aufgrund des

Druckfehlers wurden meine
Ausführungen falsch und wa-
ren nicht mehr nachvollzieh-
bar. Dem aufmerksamen Le-

ser sei für seinen berechtigten
Hinweis herzlich gedankt.

Für die Leserinnen und Le-

ser, welche die Zeitlupe 4/98
nicht mehr zur Verfügung ha-

ben, will ich die Anfrage, so-

weit sie sich auf die Pflicht-
teile der Nachkommen als

einzige gesetzliche Erben be-

zieht, nochmals darstellen:
Der Erblasser hatte als ein-

zige gesetzliche Erben zwei
Söhne. Diesen stand gemein-
sam ein erbrechtlicher Pflicht-
teilsanspruch von 5/4 der Erb-
Schaft zu. Jeder der beiden
Söhne hatte somit einen
Pflichtteilsanspruch von Hg.

Der eine Sohn ist vorverstor-
ben. An seine Stelle traten sei-

ne Kinder, somit die Enkel
des Erblassers. Diesen Enkeln
steht ebenfalls, wie dem vor-
verstorbenen Sohn, ein Pflicht-

teilsanspruch von 3/s der Erb-
schaft zu. Mittels Testament
kann somit der Erblasser dem
lebenden Sohn s/s der Erb-
schaft zuweisen.

Bei Nutzniessung
alles allein bezahlen?
Zar /efrens/än,gfr'cfre« Nutzraes-

suh£ wurde mir a/tes von met-

nem Mann zugesprocfren. Eine

Hä//te des Hauses gefrört mir,
die andere meinen Kindern.
Nun ist die Heizung kaputt.
Muss icfr die ganze Recfrnung
frezafrien? Muss icfr aucfr die

ganze Amortisation frezafrien?

Da icfr von der AHV Zefren

muss, ist die Bezafriung dieser

Recfrnungen nicfrf immer ein-

facfr. Meine Kinder möcfrten,
dass icfr das Haus einem von ifr-

nen iifrerscfrreifre. So könnte man
die Erfcscfra/testeuer umgefren.

Grundsätzlich trägt der Nutz-
niesser die Auslagen für den

gewöhnlichen Unterhalt und
die Bewirtschaftung der Sache,

die Zinse für die darauf haf-
tenden Kapitalschuiden sowie
die Steuern und Abgaben. Alle
anderen Lasten werden vom
Eigentümer getragen.

Diese gesetzliche Regelung
hat für Ihren Fall, bei wel-

chem Sie zugleich zur Hälfte
Eigentümerin und zur Hälfte
Nutzniesserin des Hauses

sind, folgende rechtliche
Konsequenzen: Da das kom-
plette Ersetzen der Heizung
sicherlich nicht zum ge-
wohnlichen Unterhalt der Sa-

che gehört, sind die entspre-
chenden Kosten von den Ei-

gentümern und nicht von
der Nutzniesserin zu tragen,
somit müssen Sie zur Hälfte
die Kosten der neuen Hei-

zung übernehmen, während
die andere Hälfte zulasten der
Kinder geht. Dasselbe gilt für
Amortisationen der Hypo-
thek, da Amortisationen eine
(teilweise) Bezahlung der Ka-

pitalschuld darstellen. Bezüg-
lieh der Kosten der neuen
Heizung ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass der Eigentü-
mer vom Nutzniesser verlan-
gen darf, dass der Nutzniesser
die Kosten unentgeltlich vor-
schiesst. Der Nutzniesser er-

hält die Vorschusszahlung
bei Beendigung der Nutznies-

sung zurück. Für Sie hätte die-
se grundsätzliche Regelung
zur Folge, dass Sie Wirtschaft-
lieh doch die gesamten Ko-
sten der Heizung zunächst
übernehmen müssten. Lei-
sten Sie den Vorschuss nicht,
so könnten die Eigentümer
die Erhöhung der Hypothek
verlangen. Die Verzinsung
dieses (neuen beziehungsweise
erhöhten) Hypothekardarle-
hens würde auf Ihnen lasten.

Der Gedanke, die Erb-
schaftssteuer durch eine
Schenkung zu umgehen, ist
insoweit «unbehelflich», als

bei einer Schenkung der Be-

schenkte die Schenkungs-
Steuer zu bezahlen hat.
Schenkung und Erbschafts-
Steuer sind üblicherweise
gleich hoch, jedenfalls ist es

so in Ihrem Wohnkanton. Bei

einer jetzigen Schenkung wä-
re zwar die Schenkungssteuer

Faszination Schieferberg anfangs September
Wir erforschen die letzte Schweizer Schiefermine im Glarnerland

Natur pur im Oktober
Vom Naturzentrum Sihlwald zur Kappeler Milchsuppe
im Haus der Stille

Informieren sie mich über weitere originelle Angebote

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Senden Sie dieses Inserat bitte an Freizeit-Partner, Feldstrasse 9, 8488 Turbenthal
oder telefonieren Sie 052/385 34 78 (nachmittags/abends) - Kurt Graf z

Kurt Graf, 8488 Turbenthal
B 052/385 34 78

offeriert das Sommerquartett
Verlangen Sie Details zu:

Wunderwelt der Pilze 20. b/'s 26. September 7998
Kurswoche mit Pilzexperte Ulrich Senn

Tag des Biers 6. Ju// 7998
Zu Gast bei Stammheimer Hopfenbauern und in der
Falken Brauerei Schaffhausen
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vielleicht etwas niedriger als

die dannzumalige Erbschafts-

Steuer, weil zur Zeit das Hy-
pothekardarlehen noch nicht
amortisiert ist. Die spätere
Erbschaft und damit die Erb-
schaftssteuer wäre um den bis

dahin amortisierten Betrag
des Hypothekardarlehens
höher. Allerdings müsste die

Schenkungssteuer jetzt schon
bezahlt werden, während die
Erbschaftssteuer erst später
anfiele.

Dr. Zur. Marco EiaggZ

Patienten-
recht
Spitex: ja -
Nachtschwester: nein?
Meine Matter, 93 /a/zre a/Z, /ebf
aZZein in ZZ/rer FVoimarzg in
Zür/c/7 und w/7Z von dort aacb

nicZzf weg, ofcwo/iZ sie gtmz/icb
p/Zegefeediir/ïig ist. Da meine

Mutter kein Vermögen und nur
iZtre ADV aZs Ei/ma/zme Zzaf, iza-

be/z wir Aa^ebörfge die E/7ege

übernommen und reisen dazu

fögZicZr aus dem Aargau an. Die
Krankenkasse zab/t zwar die Spi-

texkosten, nicht aber die (nötige)
Nachtschwester. Diese Situation
steZZt /r/r uns aZZe eine grosse ße-

Zasfung dar. Da unsere Mutter
aber aap keinen Ea/Z in ein P/7e-

geheim wiZZ, sind wir ausgespro-
chen ratios, vor aZZem auch, was

die /rnanzieZZe Situation betri/ft.

In Ihrem Fall wäre es das ein-
fachste, wenn Sie Ihre Mutter
zu sich in Ihr Haus nehmen
würden, da so viel weniger
Kosten entstehen (keine
Wohnungsmiete der Mutter,
weniger Krankenkasse, kein
Anfahrtsweg). Klären Sie auch
bei der AHV-Zweigstelle des

Wohnortes Ihrer Mutter ab,
ob und wieviel Anspruch auf

Ergänzungsleistung sie hat.
Zusätzlich sollten Sie einen
Brief an die Direktion der
Krankenkasse schreiben mit
der Bitte, die Kosten für einige
Nächte der Spitex zu überneh-
men. Es ist sehr wohl möglich,
dass man Ihnen in dieser Hin-
sieht entgegenkommt.

Schönheitsoperation?
Vor rund zwei Monaten musste

ich mich einer Operation am
Zinken Auge unterziehen, zu der

mir mein Augenarzt dringend
geraten hatte. Der Eingriffwur-
de inzwischen erfoigreich durch-

geführt. Meine Krankenkasse
Zehnt m/n /edoch die EezahZung
ab mit der Begründung, es hand-

Ze sich um eine ScbônZ/eife-

operation... Mein Arztwareben-
faZZs überrascht von derHaZtung
der Krankenkasse, sei doch die-

se Operation bisher immer an-
standsZos bezahZt worden.

Unsere Abklärungen haben
ergeben, dass die Operation
bei Ihnen sehr wohl medizi-
nisch indiziert war. Bitten Sie

also den Arzt, Ihnen ein ent-
sprechendes Zeugnis auszu-
stellen, und reichen Sie es Ih-
rer Krankenkasse ein. Wir
sind sicher, dass die Kranken-
kasse dann die Notwendig-
keit der Behandlung einsieht.

Crista Niehus,
Schweiz. Pab'en/enorgam'satiozi,

Postfach 850, 8025 Zürich

Medizin

4H 4L.XJ
Dr. med. Fritz Huber

Osteoporose und
Kalkablagerungen in
den Schlagadern
Meine Knochen sind kaZkarm

und in de// Wänden der SchZag-

ädern habe ich KaZkabZagerun-

gen. /ch nehme Ka/zium, Vita-
min D und geniesse die Sonne,

/st eine Eeh/organisation mög-
/ich, wonach das von mir zu-
säfz/ich eingenommene Ka/zi-
um statt in die Knochen aZs Ab-
/agerung in die Adern geht?

Die von Ihnen wohl auf An-
raten Ihres Hausarztes prak-
tizierte Osteoporosebehand-
lung mit den drei Komponen-
ten «Kalzium, Vitamin D und
Sonne» ist sicher sinnvoll und

trägt dazu bei, dass sich in Zu-
kunft das Risiko eines osteo-

porosebedingten Knochen-
bruchs vermindert. Eine

wichtige zusätzliche vierte
Komponente in das Therapie-
Programm einzubauen dürfte
sich aber lohnen: die regel-
mässige körperliche Bewe-

gung. Die Bedeutung der kör-
perlichen Aktivität lässt sich
durch Knochendichtemes-

sungen objektivieren. In den
drei Gruppen von 1. söge-
nannt Fernsehgeschädigten,
2. Personen, die einmal in der
Woche körperlich aktiv sind,
und 3. solchen, die täglich
z. B. mit dem Hund spazieren
gehen, nimmt die Knochen-
dichte eindeutig in der ge-
nannten Reihenfolge zu.

Körperliche Aktivität ist
aber auch ein wichtiges In-
strament im Kampf gegen die
Arteriosklerose. Die Gefässver-

kalkung ist die Volkskrankheit
Nummer 1 in den industriali-
sierten Ländern. Ein Grossteil
der Spitaleintritte und der To-
desfälle sind letztendlich auf
krankhaft veränderte Arte-
rienwände und die dadurch
ausgelösten Folgekrankheiten
zurückzuführen.
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Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-
lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium.
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 910,-

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen
Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299
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